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1 Einleitung

Die Einkommensteuer ist eine der bedeutendsten Einnahmequellen des Staates. Für viele Steuer-
pflichtige ist sie von so großer Relevanz, dass sie das ökonomische Handeln im täglichen Leben
nachhaltig beeinflusst. Veränderungen im Einkommensteuergesetz führen nicht selten dazu, dass Ent-
scheidungen vorgezogen, hinausgezögert oder ganz unterlassen werden oder dass sich die Vorteil-
haftigkeit von Entscheidungsalternativen umkehrt. Dabei ist häufig unklar, auf welcher Grundlage
die Entscheidungen getroffen werden. Neben groben Abschätzungen werden vermutlich Einzelfall-
berechnungen zur Entscheidungsfindung herangezogen. Möchte man jedoch allgemeine Aussagen
treffen, ist eine tiefere Auseinandersetzung mit den Eigenschaften der Steuertarife unabdingbar.

Dieses Diskussionspapier setzt sich intensiv mit den Eigenschaften der tariflichen Einkommen-
steuer nach § 32a EStG auseinander und schafft so die Voraussetzungen für eine verallgemeinerte
Untersuchung. Zunächst wird die Steuerbetragsfunktion für die Veranlagungszeiträume von 2005
bis 2007 analysiert. Die im Einkommensteuergesetz formulierte Steuerbetragsfunktion wird umge-
schrieben und als abschnittsweise definiertes Polynom zweiten Grades dargestellt. Im Gegensatz zum
Gesetzestext wird bei der Formulierung auf eine vorherige Transformation der Bemessungsgrundlage
verzichtet und folglich in sehr kompakter Form präsentiert.

Im anschließenden Abschnitt werden die Grenzsteuerfunktionen ermittelt und ihre Eigenschaften
skizziert. Die Grenzsteuerfunktion ist die Funktion eines Einkommensteuertarifs, die in der öffentli-
chen Diskussion am häufigsten herangezogen wird, der aber auch in der theoretischen Analyse eine
herausragende Bedeutung zukommt. Die Graphen der Grenzsteuerfunktionen im deutschen Einkom-
mensteuerrecht machen aber auch deutlich, dass die Funktionen nicht in sämtlichen Einkommensbe-
reichen ein adäquates Analysewerkzeug abgeben.

Um ein Instrumentarium in der Hand zu haben, mit dem der Vergleich von Steuervorteilen durch
die Gewährung von Freibeträgen mit direkten Transferzahlungen unmittelbar durchgeführt werden
kann, wird in diesem Diskussionspapier für jeden Tarif die Steuerdifferenzfunktion entwickelt. Diese
Funktion gibt zu jedem Einkommen die Steuerermäßigung in Abhängigkeit des gewährten Freibe-
trags an und ist für die exakte Untersuchung der Vorteilhaftigkeit ökonomischer Entscheidungen von
unschätzbarem Wert.

Für vergleichende Analysen ist eine inverse Sicht der Zusammenhänge häufig von großem Nut-
zen. Es wird daher nicht nur die Frage beantwortet, welcher Steuerbetrag bei einem bestimmten (zu
versteuernden) Einkommen zu zahlen ist, sondern auch, welches Einkommen erreicht werden muss,
damit ein bestimmter Steuerbetrag fällig wird. Es zeigt sich, dass die zweite Frage nicht immer in
eindeutiger Weise beantwortet werden kann. Mathematisch zeigt sich dies darin, dass die inverse
Steuerbetragsfunktion (im klassischen Sinn) nicht gebildet werden kann. Wir werden daher die Fra-
gestellung leicht modifizieren und zum Konzept der generalisierten Inverse übergehen. Analog lässt
sich im Zusammenhang mit der Grenzsteuerfunktion angeben, wie hoch das Einkommen sein muss,
damit ein bestimmter Grenzsteuersatz relevant wird.

Da die Steuerdifferenzfunktion eine zweistellige Funktion ist, wird eine neue Funktion definiert,
die den Freibetrag als Parameter betrachtet. Die resultierende Funktion kann invertiert werden und
liefert das gewünschte Ergebnis. Sie gibt für einen gegebenen Freibetrag und eine gegebene Trans-
ferzahlung das Einkommen an, das einen Steuervorteil bewirkt, der gerade der Transferzahlung ent-
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spricht. Auch in diesem Fall muss der Zusammenhang noch etwas genauer formuliert werden, damit
Uneindeutigkeiten adäquat erfasst werden können.

Fehlende Stetigkeitseigenschaften der im Einkommensteuergesetz formulierten Steuerfunktion
und die daraus resultierende fehlende Monotonieeigenschaft der Steuerdifferenzfunktion erschwe-
ren die Analyse, zumindest aber die Interpretation der Ergebnisse. Im Rahmen der Untersuchungen
werden wir daher insbesondere die Steuerbetragsfunktion geringfügig modifizieren, so dass die ge-
wünschten Eigenschaften erreicht werden. Die weiteren Ergebnisse werden dann auf der Grundlage
der approximierten Steuerbetragsfunktion hergeleitet. Die Vereinfachung lässt sich problemlos recht-
fertigen, da die Abweichungen der Steuerbeträge unter einem halben Euro bleiben und somit ökono-
misch ohne gravierende Konsequenzen bleiben dürften.

2 Der Einkommensteuertarif

2.1 Die Steuerbetragsfunktion und ihre Inverse

Die Steuerbetragsfunktion im deutschen Einkommensteuerrecht ist explizit in § 32a Abs. 1 EStG
formuliert. Sie gibt in Abhängigkeit der Bemessungsgrundlage bzw. einer linear-affinen Transfor-
mation1 der Bemessungsgrundlage den Einkommensteuerbetrag zurück, der für einen bestimmten
Veranlagungszeitraum festzusetzen ist. Bemessungsgrundlage ist das zu versteuernde Einkommen,
das im Rahmen dieser Arbeit im Allgemeinen als gegeben angesehen wird.

Löst man die im Gesetz enthaltenen Skalierungen und Verschiebungen der Bemessungsgrundlage
auf, so lässt sich der Grundtarif recht gut durch die abschnittsweise quadratische Funktion

TG(x) =
m

∑
i=1

(aix2 +bix+ ci) · I{Di}(x) (1)

mit m ≥ 2 beschreiben, wobei m die Anzahl der Abschnitte ist, auf denen die Parameter konstant
sind, und x das zu versteuernde Einkommen repräsentiert. Die Abschnitte Di, i = 1, . . . ,m, werden
als disjunkte Intervalle formuliert, für die

m

∑
i=1

Di = (−∞;d1]∪
(

m−1⋃

i=2

(di−1,di]

)
∪ (dm−1,∞) =�

gilt, die also die reelle Achse zerlegen. Der tatsächliche Grundtarif für die betrachteten Veranlagungs-
zeiträume unterscheidet sich von der Funktion TG nur dadurch, dass dieser nicht unmittelbar auf das
zu versteuernde Einkommen x angewendet wird, sondern auf den auf die nächste Ganzzahl abgerun-
deten Betrag bxc. Zudem wird nicht der Wert TG (bxc) angesetzt, sondern der auf die nächste Ganzzahl
abgerundete Betrag bTG (bxc)c. Der im Einkommensteuergesetz formulierte Tarif ist somit genau ge-
nommen eine abschnittsweise konstante Funktion. Demnach kann TG als eine Approximation des
tatsächlichen Tarifs aufgefasst werden, die so konstruiert ist, dass sie für ganzzahlige zu versteuernde
Einkommen mit den tatsächlichen Steuerbeträgen übereinstimmt.

1 Im Einkommensteuergesetz wird das zu versteuernde Einkommen mit x bezeichnet, ein Abschnitt der Steuerbetragsfunk-
tion jedoch beispielsweise in Abhängigkeit von y definiert, wobei y „ein Zehntausendstel des 7.664 Euro übersteigenden
Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens“ ist.
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Konkret ergeben sich für den Grundtarif in den Veranlagungszeiträumen 2005 und 2006 mit m = 4
die folgenden (exakten, d.h. nicht gerundeten) Koeffizienten:

i ai bi ci Di

1 0 0 0 x ≤ 7.664
2 8,8374 ·10−6 0,0145403328 −630,5185552896 7.664 < x ≤ 12.739
3 2,2847 ·10−6 0,1814216228 −1.693,3341764246 12.739 < x ≤ 52.151
4 0 0,4200000000 −7.914,0000000000 52.151 < x

.

Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 hat der Bundestag beschlossen, den Bereich D4 zu begrenzen
und eine fünfte Zone mit einem proportionalen Tarif anzufügen. Die ersten drei Bereiche werden nun
durch über D4 und D5 definierte Polynome mit folgenden Parametern ergänzt:

i ai bi ci Di

4 0 0,42 −7.914,00 52.151 < x ≤ 250.000
5 0 0,45 −15.414,00 250.000 < x

.

Die Differenz T 07
G −T 05

G wird umgangssprachlich als „Reichensteuer“ bezeichnet.
Ehepaare können nach § 26 Abs. 1 EStG zwischen getrennter Veranlagung und Zusammenver-

anlagung wählen. Wird die Zusammenveranlagung gewählt, wofür sich die meisten Ehepaare ent-
scheiden, so wird die tarifliche Einkommensteuer im Rahmen des Splittingverfahrens nach § 32 Abs.
5 EStG ermittelt. Der im Splittingverfahren aus dem Grundtarif abgeleitete Steuertarif wird in die-
ser Arbeit als Splittingtarif 2 bezeichnet. Beim Splittingverfahren wird die Steuerbetragsfunktion des
Grundtarifs auf die halbierte Bemessungsgrundlage, in diesem Fall das gemeinsame zu versteuernde
Einkommen des Ehepaars, angewendet und der resultierende Betrag verdoppelt. Für die Steuerbe-
tragsfunktion des Splittingtarifs ergibt sich demnach

TS(x) = 2 ·TG
(1

2 x
)

.

Neben der tariflichen Einkommensteuer werden Steuerpflichtige im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung durch Appendixsteuern belastet. Neben dem Solidaritätszuschlag, der von allen
Steuerpflichtigen zu zahlen ist, ist dies die Kirchensteuer für Mitglieder bestimmter religiöser Ge-
meinschaften. Bemessungsgrundlage der Appendixsteuern ist grundsätzliche die tarifliche Einkom-
mensteuer. Im Rahmen dieser Arbeit werden diese zusätzlichen steuerlichen Belastungen vereinfacht
behandelt, indem sie im Allgemeinen als lineare Funktion des Steuerbetrags aufgefasst werden.3 Die
steuerliche Gesamtbelastung T̂· lässt sich somit durch

T̂· = (1+ τ)T·(x)

darstellen, wobei τ die Summe der Steuerraten aller Appendixsteuern ist.4 Obwohl die konkrete Höhe
im Folgenden ohne größere Bedeutung ist, wird der Solidaritätszuschlag mit τSolZ = 5,5% angesetzt
2 Der Begriff „Splittingtarif“ wird im Einkommensteuergesetz nicht verwendet; die Vorgehensweise wird lediglich als

„Splitting-Verfahren“ bezeichnet. Das Ergebnis des Verfahrens als Tarif zu bezeichnen empfinden wir jedoch als sehr
stimmig.

3 Eine Abweichung von der Regel wird im Abschnitt 3 eingeführt. Unter Umständen sind im Zusammenhang mit der Be-
rücksichtigung von Kindern die Appendixsteuern nicht mehr lineare Funktionen des tatsächlichen, sondern eines fiktiven
Steuerbetrags. Die Beziehung zum tatsächlichen Steuerbetrag ist dann nichtlinear.

4 Der kleine Punkt in T· steht für einen Index, der aber in diesem Fall unspezifiziert bleibt. Der folgende Zusammenhang
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und für die Kirchensteuer im Allgemeinen ein Satz von τKiSt = 9% veranschlagt.5 Die tatsächliche
steuerliche Belastung des Einkommens T̂· ist also für Steuerpflichtige, die nicht der Kirchensteuer
unterliegen, durch

T̂·(x) = (1+ τSolZ)T·(x)

gegeben, und für Steuerpflichtige, die Kirchensteuern abzuführen haben, durch

T̂·(x) = (1+ τSolZ + τKiSt)T·(x) .

Der inverse Einkommensteuertarif gibt für einen gegebenen Steuerbetrag das zu versteuernde
Einkommen an. Da die Steuerbetragsfunktion TG jedoch nicht injektiv und somit im klassischen Sinne
nicht invertierbar ist, wird der Begriff der Inversen so verallgemeinert, dass er hier angewendet werden
kann. Die inverse Steuerbetragsfunktion des Grundtarifs sei nun durch

ITG(t) = T←G (t) := sup{x : TG(x)≤ t} (2)

definiert. Ist x∗ = ITG(t) in der Menge S := {x : T (x) ≤ t} enthalten, so ist x∗ wegen der Monotonie-
eigenschaft der Funktion das höchste zu versteuernde Einkommen, für das eine Einkommensteuer zu
zahlen ist, die t nicht überschreitet. Ist x∗ = ITG(t) nicht in der Menge S enthalten, so ist x∗, ebenfalls
wegen der Monotonieeigenschaft, das geringste zu versteuernde Einkommen, für das eine Einkom-
mensteuer angesetzt wird, die t übersteigt. Für den Veranlagungszeitraum 2007 ist die Inverse für
t ∈�∗ dann durch

IT 07
G

(t) =





7.664, t = 0

min
(

50.000
√

88.374·t+56.250.000
44.187 − 12.116.944

14.729 ,12739
)

, 0 < t ≤ 989;

min
(

50.000
√

22.874·t+121.017.839
11.437 − 453.554.057

11.437 ,52151
)

, 989 < t ≤ 13.989 21
50 ;

50·t
21 + 131.900

7 , 13.989 21
50 < t ≤ 97.086;

20·t
9 + 102.760

3 , 97.086 < t;

gegeben.
Verwendet man statt des Grundtarifs TG die Funktion

T̃G(x) :=
m

∑
i=1

(aix2 +bix+ c̃i) · I{Di}

gilt dann unabhängig davon, welcher konkrete Tarif gemeint ist. In diesem Fall lässt sich sowohl der Grundtarif als auch
der Splittingtarif einsetzen.

5 Ein Kirchensteuersatz von 9% ist zwar weit verbreitet, jedoch nicht in ganz Deutschland einheitlich. In Bayern und
Baden-Württemberg gilt beispielsweise ein Satz von 8% angewendet. Da der Satz aber nur im Zusammenhang mit gra-
phischen Darstellungen zum Einsatz kommt, nicht aber für die Berechnung von Schwellenwerten oder ähnlichem, werden
wir uns auf den üblichen Satz von 9% beschränken.
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Einkommensteuertarife

Grundtarif
Grundtarif + SolZ
Grundtarif + SolZ + KiSt (9%)
Splittingtarif
Splittingtarif + SolZ
Splittingtarif + SolZ + KiSt (9%)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
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20000

x

T(x)

Abbildung 1: Steuerbetragsfunktionen (mit und ohne Appendixsteuern)

mit

c̃1 = c1

c̃2 = c2

c̃3 =−1.693,4714160496

c̃4 =−7.914,4692807994

und für den Veranlagungszeitraum 2007 zusätzlich

c̃5 =−15.414,4692807994 ,

so verschwinden die Sprungstellen und die Steuerbetragsfunktion wird stetig. Enstprechend erhält
man für die Approximation der Steuerbetragsfunktion des Splittingtarifs die Funktion

T̃S(x) = 2T̃G
(1

2 x
)

.

Alle anderen approximierenden Funktionen werden nicht eigenständig konstruiert, sondern aus
den Funktionen T̃G und T̃S abgeleitet. So ist beispielsweise die Funktion, die die steuerliche Gesamt-
belastung approximiert, durch

ˆ̃T·(x) := (1+ τ)T̃·(x)
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definiert. Insbesondere gilt für den Splittingtarif

ˆ̃TS(x) = (1+ τ)T̃S(x)

= 2(1+ τ)T̃G
(1

2 x
)

= 2 ˆ̃TG
(1

2 x
)

.

Die Graphen der Steuerbetragsfunktionen sind für den Grund- und Splittingtarif in Abbildung 1 dar-
gestellt. Da nur der Einkommensbereich bis etwa 60.000 dargestellt ist, trifft die Darstellung für alle
in dieser Arbeit untersuchten Veranlagungszeiträume zu.

Auf der Grundlage der Definition in (2) lässt sich für den Veranlagungszeitraum 2007 die inverse
Steuerbetragsfunktion des Grundtarifs nun durch

IT̃ 07
G

(t) =





7.664, t = 0
50.000·√88.374·t+56.250.000

44.187 − 12.116.944
14.729 , 0 < t ≤ 988,863;

25·√91.496.000.000·t+484.083.912.876.729
11.437 − 453.554.057

11.437 , 988,863 < t ≤ 13.988,951;
50·t
21 + 39.572.346.403.997

2.100.000.000 , 13.988,951 < t ≤ 97.085,531;
20·t

9 + 77.072.346.403.997
2.250.000.000 , 97.085,531 < t;

(3)

approximativ beschreiben, wobei die Werte der Intervallgrenzen auf 3 Stellen gerundet wurden. Die
Ableitung der Funktion liegt, sofern sie definiert ist, zwischen 100

15 ≈ 6,667 und 100
45 ≈ 2,222, wobei

sich die Zahlen aus der im nächsten Abschnitt diskutierten Grenzsteuerfunktion ergeben. Da der Ap-
proximationsfehler der Funktion T̃G gegenüber der Funktion TG geringer als 1

2 ist, können daraus nur
Abweichungen des zu versteuernden Einkommens resultieren, die weniger als 3 1

3 betragen.
Analog lässt sich die inverse Steuerbetragsfunktion des Splittingtarifs bestimmen; sie ist durch

IT̃ 07
S

(t) =





15.328, t = 0
100.000

√
44.187·t+56.250.000

44.187 − 24.233.888
14.729 , 0 < t ≤ 1.977,726;

50
√

45.748.000.000·t+484.083.912.876.729
11.437 − 907.108.114

11.437 , 1.977,726 < t ≤ 27.977,901;
50·t
21 + 39.572.346.403.997

1.050.000.000 , 27.977,901 < t ≤ 194.171,061;
20·t

9 + 77.072.346.403.997
1.125.000.000 , 194.171,061 < t;

(4)

definiert. Alternativ hätte man die Funktion auch durch

IT̃S
(t) = 2 · IT̃G

( t
2

)

aus der inversen Steuerbetragsfunktion des Grundtarifs T̃G bestimmen können. Schließlich erhält die
Inverse einer Steuerbetragsfunktion einschließlich Appendixsteuern, indem man die inverse Steuer-
betragsfunktion der tariflichen Einkommensteuer an der Stelle t

1+τ auswertet, d.h. es ergibt sich der
folgende Zusammenhang:

I ˆ̃T.
(t) = IT̃.

(
t

1+ τ

)
.
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2.2 Die Grenzsteuerfunktion und ihre Inverse

Die Grenzsteuerfunktion ist wohl die Funktion, die in der öffentlichen Diskussion am häufigsten als
Argumentationshilfe herangezogen wird. Sie ist auch im akademischen Umfeld sehr verbreitet, da
sich mit ihr in einfacher Weise steuerliche Effekte abschätzen lassen. Es bedarf aber einer genaue-
ren Auseinandersetzung mit den Eigenschaften der Funktion, um beurteilen zu können, ob sich eine
derartige Abschätzung tatsächlich rechtfertigen lässt. Sind beispielsweise Freibeträge relativ hoch,
so ist die Verwendung selbst bei differenzierbaren Funktionen insbesondere in den Abschnitten kri-
tisch, in denen die Funktion relativ steil ist. Problematisch sind die Ergebnisse meist auch, wenn die
Funktionen nicht differenzierbar sind oder sogar Unstetigkeitspunkte aufweisen.

Die Grenzsteuerfunktion T ′· gibt anschaulich die steuerliche Belastung für eine kleine, d.h. mar-
ginale Veränderung des Einkommens an. Die Steuerbetragsfunktion T ist — außer an den Inter-
vallgrenzen — stetig differenzierbar, so dass für den Grundtarif die Grenzsteuerfunktion auf � \
{d1,d2, . . . ,dm−1} durch

T ′G(x) =
m

∑
i=1

(2aix+bi) · I{Di}(x)

formuliert werden kann.

Grenzsteuersteuersätze

Grundtarif
Grundtarif + SolZ
Grundtarif + SolZ + KiSt (9%)
Splittingtarif
Splittingtarif + SolZ
Splittingtarif + SolZ + KiSt (9%)

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

x

T’(x)

Abbildung 2: Grenzsteuerfunktionen (ohne und mit Appendixsteuern)

Für den Splittingtarif erhält man wegen

T ′S(x) = 2 T ′G(y)
∣∣
y= 1

2 x ·
dy
dx

= T ′G
(1

2 x
)
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die Grenzsteuerfunktion

T ′S(x) =
m

∑
i=1

(
aix+ bi

2

)
· I{D̃i}(x)

mit

D̃1 = (−∞;2d1]

D̃i = (2di−1;2di] , i = 2, . . . ,m−1

D̃m = (2dm−1;∞) .

Die Grenzsteuerfunktion des Grundtarifs (Splittingtarifs) steigt im Interval zwischen e 7.664
und e 12.739 (e 15.328 und e 25.478) von 15% auf 23,97% an, im Interval zwischen e 12.739
und e 52.151 von 23,97% auf 42%. Danach bleibt der Grenzsteuersatz konstant bis e 250.000
(e 500.000) und steigt dann noch einmal sprunghaft auf den maximalen Satz von 45% an. In der
Abbildung 2 sind die Grenzsteuerfunktionen für den Grund- und Splittingtarif im Einkommensbe-
reich zwischen 0 und 60.000 dargestellt; die maximalen Grenzsteuersätze in den Tarifen für den
Veranlagungszeitraum 2007 sind daher nicht mehr abgebildet.

Gilt 0≤ t ≤ 0,45, so lässt sich die generalisierte Inverse für die Grenzsteuerfunktion des Grund-
tarifs durch

IT ′G(t) =





7.664, 0≤ t ≤ 0,15;
min

(2.500.000.000
44.187 t− 12.116.944

14.729 ,12.739
)
, 0,15 < t ≤ 0,2397;

min
(2.500.000.000

11.437 t− 453.554.037
11.437 ,52.151

)
, 0,2397 < t ≤ 0,42;

250.000, 0,42 < t ≤ 0,45;

ermitteln, während für die inverse Grenzsteuerfunktion des Splittingtarifs

IT ′S(t) = 2 · IT ′G(t)

gilt.

2.3 Die Steuerdifferenzfunktion

Eine Funktion, die für die exakte Analyse von besonderer Bedeutung ist, ist die Steuerdifferenzfunk-
tion oder Delta-Funktion

∆ :�×�+
0 →�

(x,h) 7→ ∆(x,h) .

Für den Grundtarif ist sie beispielsweise durch

∆TG(x,h) := TG(x+h)−TG(x)



9

definiert und gibt zu jedem zu versteuernden Einkommen x und jedem positiven Differenzbetrag h
den Unterschied in der tariflichen Einkommensteuerbelastung an. x + h wird typischerweise als eine
Einkommensgröße vor Abzug eines Freibetrags interpretiert werden. Die Definition lässt sich analog
auf den Splittingtarif anwenden.

Die Verwendung der Funktion gestaltet sich in Verbindung mit dem Grundtarif in (1) jedoch
als recht schwierig. Das liegt insbesondere darin begründet, dass die Funktion zwar monoton in x,
jedoch nicht in h ist. Mit anderen Worten, eine Verminderung von Freibeträgen kann in der Praxis
ceteris paribus aufgrund von Sprungstellen zu einer geringeren Steuerbelastung führen. Die Probleme
treten nicht auf, wenn der approximierte Tarif T̃ verwendet wird, was von nun an stets geschehen
soll. Somit definieren wir die approximierte Delta-Funktion auf der Grundlage der approximierten
Steuerbetragsfunktion durch

∆T̃G
(x,h) := T̃G(x+h)− T̃G(x) .

Setzt man

di(x,h) := h(ai(2x+h)+bi) ,

so erhält man

∆T̃G
(x,h) =





T̃G(x+h), x ∈ D1;
di(x,h), x,x+h ∈ Di,1 < i;
(a j−ai)x2 +(b j−bi)x+(c̃ j− c̃i)+d j(x,h), x ∈ Di,x+h ∈ D j,1 < i < j.

(5)

Die Steuerdifferenzfunktion des Splittingtarifs muss nicht gesondert berechnet werden, sondern kann
wegen

∆T̃S
(x,h) := T̃S(x+h)− T̃S(x)

= 2T̃G

(
x+h

2

)
−2T̃G

( x
2

)
= ∆T̃S

(
x
2
,
h
2

)

aus der des Grundtarifs abgeleitet werden.
Abbildung 3 zeigt die relative Steuerdifferenzfunktion für den Grundtarif und den Splittingtarif.

Bei der relativen Steuerdifferenzfunktion wird die Steuerminderung auf die Höhe des Freibetrags
bezogen, der die Ermäßigung bewirkt hat, ist also in diesem Fall durch

∆T̃·(x,h)
h

gegeben. Im Rahmen von Vorteilhaftigkeitsanalysen kann der Wert der relativen Steuerdifferenzfunk-
tion unmittelbar mit Förderquoten direkter Transferzahlungen verglichen werden.
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Steuerermäßigung [Grundtarif] Steuerermäßigung [Splittingtarif]
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Abbildung 3: Relative Steuerdifferenzfunktion des Grund- und Splittingtarifs

Häufig wird h festgesetzt, etwa h≡ h̄, und die Funktionen

δ̃G(x; h̄) := ∆T̃G
(x, h̄)

bzw.

δ̃S(x; h̄) := ∆T̃S
(x, h̄)

= δ̃G

(
x
2 ; h̄

2

)

verwendet. Sie geben für einen festen Freibetrag h̄, der zu einem zu versteuernden Einkommen x
führt, die resultierende Steuerermäßigung an. Wir werden diese Funktionen als bedingte Steuerdiffe-
renzfunktionen bezeichnen.

Abschließend soll die Inverse der bedingten Steuerdifferenzfunktion ermittelt werden. Sie gibt
für einen bestimmten Freibetrag das zu versteuernde Einkommen an, bei dem die Steuerermäßigung
aus dem Freibetrag gerade einem gegebenen Betrag entspricht. In Anwendungen wird dieser Betrag
häufig eine direkte Transferzahlung des Staates sein. Die Vorzüge dieser Funktion liegen auf der
Hand. Vor der Berechnung der Einkommensteuer steht die Ermittlung der Bemessungsgrundlage. Das
kritische Einkommen, bei dem sich Steuerermäßigung und Transferzahlung gerade die Waage halten,
kann vorweg ermittelt werden. Danach kann allein auf der Grundlage der Bemessungsgrundlage die
Vorteilhaftigkeit einer staatlichen Maßnahme entschieden werden.

Es ist offensichtlich, dass die Steuerdifferenzfunktion der Steuerbetragsfunktion entspricht, falls
sich das zu versteuernde Einkommen nach Abzug des Freibetrags in D1 bzw. D̃1 befindet. Für diesen
Fall wurde die Inverse der bedingten Steuerdifferenzfunktion bereits bestimmt, da sie mit der inversen
Steuerbetragsfunktion in (3) und (4) übereinstimmt. Aus (5) wird zudem ersichtlich, dass die Inverse
insbesondere dann leicht ermittelt werden kann, wenn das zu versteuernde Einkommen vor und nach
Abzug des Freibetrags im gleichen Abschnitt liegt. Etwas problematischer ist die Bestimmung der
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Inversen, falls durch die Berücksichtigung des Freibetrags das ermäßigte zu versteuernde Einkommen
in ein anderes Intervall fällt. Je nach Größe des Freibetrags sind sehr viele Fallunterscheidungen
notwendig.

Im Folgenden beschränken wir uns auf die Fälle, die einerseits alle für uns interessanten Freibe-
träge abdecken, andererseits aber auch gerade noch darstellbar sind. Gilt für den Freibetrag 0 < h <

7664, so ist im Grundtarif für 0≤ d < ∆G(250.000,h) die Inverse der bedingten Steuerdifferenzfunk-
tion durch

Iδ̃G
(d;h) =





k12(d;h), (0≤ d < ∆G(7.664,h)∧h < 5.075)∨
(0≤ d < ∆G(12.739−h,h)∧h≥ 5.075) ;

k13(d;h), ∆G(12.739−h,h)≤ d < ∆G(7.664,h)∧h > 5.075;
k22(d;h), ∆G(7.664,h)≤ d < ∆G(12.739−h,h)∧h≤ 5.075;
k23(d;h), (∆G(12.739−h,h)≤ d < ∆G(12.739,h)∧h < 5.075)∨

(∆G(7.664,h)≤ d < ∆G(12.739,h)∧h > 5.075) ;
k33(d;h), ∆G(12.739,h)≤ d < ∆G(52.151−h,h);
k34(d;h), ∆G(52.151−h,h)≤ d < ∆G(52.151,h);
k45(d;h), ∆G(250.000−h,h)≤ d < ∆G(250.000,h);

(6)

mit

k12(d;h) = 50.000
√

88.374d+56.250.000
44.187 −h− 12.116.944

14.729

k13(d;h) = 25·√91.496.000.000·d+484.083.912.876.729
11.5437 −h− 453.554.057

11.437
k22(d;h) =−44.187h2+72.701.664h−5.000.000.000d

88.374h

k23(d;h) =−
√

505.366.719h2+39.250.897.302.150h−163.750.000.000.000d+950.625
32.750 + 11.437

32.750 h+ 16.688.129
1.310

k33(d;h) =−11.437h2+907.108.114h−5.000.000.000d
22.874h

k34(d;h) =−4
√

1.501.106.250.000h−3.574.062.500.000d+1.590.121
11.437 + 596.445.943

11.437

k45(d;h) = 100
3 d−15h+250.000

bestimmt.
Das Ergebnis erscheint auf den ersten Blick als nahezu undurchdringliches Gebilde. Man sollte

jedoch berücksichtigen, dass es an dieser Stelle in Hinblick auf den Freibetrag recht allgemein for-
muliert wurde. In der konkreten Analyse ist die Höhe des Freibetrags häufig gegeben, wie etwa der
Freibetrag für Kinder im folgenden Abschnitt zum Familienleistungsausgleich. Die Zahl der Fallun-
terscheidungen reduziert sich und die abschnittsweise definierten Funktionen vereinfachen sich. Ein
Vergleich mit (8) macht dies deutlich.

Die Inverse Iδ̃G

(d
2 ; h

2

)
ist gerade das zu versteuernde Einkommen, für das

sup
{

y ∈� : T̃G

(
y+

h
2

)
− T̃G (y)≤ d

2

}
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gilt. Setzt man nun y = x
2 , so ist dieser Ausdruck gleich

sup
{

x ∈� : T̃G

(
x
2

+
h
2

)
− T̃G

( x
2

)
≤ d

2

}

=sup
{

x ∈� :
1
2

T̃S (x+h)− 1
2

T̃S (x)≤ d
2

}
.

Die Inverse der (bedingten) Steuerdifferenzfunktion des Splittingtarifs lässt sich nun durch

Iδ̃S
(d;h) = 2Iδ̃G

(
d
2

;
h
2

)
(7)

aus der des Grundtarifs bestimmen.
Auch die Berücksichtigung von (linearen) Appendixsteuern bereitet keine Probleme. Offensicht-

lich gilt

Iˆ̃δ.
(d;h) := sup

{
x ∈� :

1
2

ˆ̃TS (x+h)− 1
2

ˆ̃TS (x)≤ d
2

}

= sup

{
x ∈� :

1
2

T̃S (x+h)− 1
2

T̃S (x)≤ d̂
2

}
= Iδ̃·

(
d̂;h

)

mit

d̂ :=
d

1+ τ
.

3 Der Familienleistungsausgleich

Nach § 31 EStG soll im Rahmen des Familienausgleichs gewährleistet werden, dass das Existenzmi-
nimum eines Kindes sowie die Aufwendungen für dessen Betreuung und Erziehung oder Ausbildung
(BEA) steuerlich freigestellt sind. Dazu wird für jedes Kind, sofern ein entsprechender Anspruch
besteht, laufend Kindergeld als Steuervergütung gezahlt. Im Rahmen der Veranlagung wird — für je-
des Kind gesondert — der gezahlte Kindergeldbetrag mit dem Steuervorteil verglichen, der bei einer
Gewährung der Freibeträge für Kinder nach § 32 EStG anfallen würde. Übersteigt der Steuervorteil
das Kindergeld, so werden einerseits die Freibeträge berücksichtigt, andererseits die tarifliche Ein-
kommensteuer um den Kindergeldbetrag erhöht, so dass bei der Veranlagung nur noch die Differenz
zwischen Steuervorteil und Kindergeld ausgezahlt wird. Man spricht hier von der Günstigerprüfung
im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Liegt der Steuervorteil unterhalb des Kindergelds, so
wird diese Differenz nicht einbehalten, sondern als „Förderung der Familie“ angesehen.

Werden also Freibeträge für Kinder gewährt, so hat dies für die Ermittlung der Einkommensteuer
zwei Konsequenzen. Zum einen ermäßigt sich das zu versteuernde Einkommen um die Freibeträge;
das Einkommen und das zu versteuernde Einkommen fallen nun auseinander (von der Härtefallre-
gelung nach § 46 Abs. 3 und 5 EStG wird in dieser Arbeit in jedem Fall abgesehen). Zum anderen
erhöht sich die tarifliche Einkommensteuer um den Betrag des Kindergelds. In diesem Abschnitt soll
nun das kritische Einkommen bestimmt werden, bei dem das Kindergeld und der Steuervorteil aus
der Gewährung der Freibeträge für Kinder gerade übereinstimmen.
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Die Analyse wird dadurch erschwert, dass einerseits für jedes Kind die Beträge unterschiedlich
sein können, da auf Monatsbasis über die Anspruchsberechtigung entschieden wird. Zudem wird die
Günstigerprüfung für jedes Kind gesondert, beginnend mit dem ältesten Kind, durchgeführt. Die Hö-
he der steuerlichen Belastung lässt sich zwar leicht algorithmisch ermitteln, kritische Einkommen
können unter diesen Bedingungen analytisch jedoch nicht bestimmt werden. Wir werden daher der
Einfachheit halber annehmen, dass der Anspruch auf Kindergeld jeweils für den gesamten Veranla-
gungszeitraum besteht. Die Analyse führt dann zum Begriff der kritischen Kinderzahl. Sie gibt zum
einen unter den getroffenen Annahmen in eindeutiger Weise das Kind an, für das bei einem gegebe-
nen Einkommen gerade noch die Freibeträge für Kinder gewährt werden, zum anderen aber auch die
Gesamtzahl der Kinder, für die die Freibeträge berücksichtigt werden.

Seit dem Veranlagungszeitraum 2002 beträgt das Kindergeld sκ für 12 Monate

sκ(k) =

{
1.848, k ≤ 3;
2.148, k ≥ 4;

wobei k ≥ 1 die Ordnungszahl des Kindes entsprechend der chronologischen Reihenfolge der Ge-
burtsdaten angibt. Die Freibeträge für Kinder fκ nach § 32 EStG setzen sich zusammen aus dem
Freibetrag für das sächliche Existenzminimum φκ, der auch als Kinderfreibetrag bezeichnet wird,
und dem Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf φBEA, der häufig
als BEA-Freibetrag aufgeführt wird,

fκ = φκ +φBEA .

Seit dem Veranlagungszeitraum 2002 beträgt der Kinderfreibetrag φκ = 3.648 und der BEA-
Freibetrag φBEA = 2.160. Unter den getroffenen Annahmen ergibt sich die Gesamtheit der Freibeträge
für Kinder Fκ(xe,K) bei einem Einkommen xe und K Kindern durch

Fκ(xe,K) =
K

∑
k=1

fκ · I{δ̃·(xe−k fκ; fκ)>sκ(k)} .

Diese Darstellung ist möglich, da fκ für alle Kinder gleich ist und das Kindergeld eine monoton stei-
gende Funktion der Ordnungszahl ist. Reicht der Freibetrag nicht aus, um einen Steuervorteil zu ge-
nerieren, der das Kindergeld für das k-te Kind übersteigt, dann wird er erst recht keinen Steuervorteil
bewirken, der das gleich hohe oder gar höhere Kindergeld für ein später geborenes Kind übersteigt.
Es gibt also eine Ordnungszahl k, so dass für alle Kinder 1, . . . ,k der Kinderfreibetrag gewährt und
für alle Kinder k +1, . . . ,K lediglich das Kindergeld gezahlt wird, es sei denn, die Bedingung

δ̃·(xe− k fκ; fκ) > sκ(k)

ist für kein Kind oder für alle Kinder erfüllt. In jedem Fall lässt sich unter der eingangs getroffenen
Annahme der Gesamtbetrag der Freibeträge für Kinder durch

Fκ(xe,K) = K∗ · fκ
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darstellen, wobei die kritische Kinderzahl K∗ durch

K∗ = k∗ := max
(
{0}∪{k ∈� : δ̃·(xe− k fκ; fκ) > sκ(k), 1≤ k ≤ K}

)

gegeben ist.
Wegen

sκ(k)
1
2 fκ

=

{
7
11 , k ≤ 3;
179
242 , k ≥ 4.

käme die Berücksichtigung von Kinderfreibeträgen bei Alleinerziehenden, die Kindergeld erhalten,
erst bei Grenzsteuersätzen von über 63% bzw. 73% in Betracht, die allerdings im deutschen Steuer-
recht selbst unter Einbeziehung von Appendixsteuern nicht erreicht werden.

Für zusammen veranlagte Ehepaare kann das kritische zu versteuernde Einkommen x∗ ermittelt
werden, bei dem der Steuervorteil aus den Freibeträgen für Kinder mit dem Kindergeldbetrag über-
einstimmt, d.h. bei dem

δ̃S(x∗; fκ) = sκ(k)

gilt.
Auf der Grundlage der im Abschnitt 2.3 entwickelten Inversen ist es nun möglich, die Bemes-

sungsgrundlagen analytisch zu bestimmen. Legt man in (6) den Freibetrag durch h = 1
2 fκ = 2.904

fest, so reduziert sich die Funktion auf

Iδ̃G

(
d; 1

2 fκ
)

=





50.000
√

56.250.000+88.374·d
44.187 − 54.889.960

14.729 , 0≤ d < 510,128;
312.500.000
16.039.881 ·d− 33.503.452

14.729 , 510,128≤ d < 621,560;
450.416.273

32.750 −
√

118.246.472.446.932.529−163.750.000.000.000·d
32.750 , 621,560≤ d < 715,379;

312.500.000
4.151.631 ·d− 470.160.581

11.437 , 715,379≤ d < 1.200,396;
596.445.943

11.437 − 4
√

4.359.212.551.590.121−3.574.062.500.000·d
11.437 , 1.200,396≤ d < 1.219,68;

100
3 ·d +206.440, 1.219,68≤ d < 1.306,8.

(8)

Verwendet man nun für ein Ehepaar, dessen Einkommensteuer nach dem Splittingverfahren er-
mittelt wird, die Beziehung (7), so lassen sich für die tarifliche Einkommensteuer die kritischen zu
versteuernden Einkommen

x∗{K≤3} := Iδ̃S
(1.848,5.808)

und

x∗{K>3} := Iδ̃S
(2.148,5.808)

durch

Iδ̃S
(sκ(k),5.808) = 2 · Iδ̃G

(1
2 sκ(k),2.904

)
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berechnen. Konkret erhält man die Schwellenwerte

x∗{K≤3} = 56.884,49

und

x∗{K>3} = 79.465,98 .

An dieser Stelle ist ein Vergleich mit den durch das Finanzamt auf der Grundlage des Splittingverfah-
rens T EStG

S ermittelten Werten aufschlussreich. Folgt man der Vorgehensweise der Finanzbehörde, so
betragen die kritischen Werte 57.001 bzw. 79.529. Tatsächlich gilt

T EStG
S (57.001+5.808)−T EStG

S (57.001) (9)

= 12.518−10.670 = 1.848 (10)

und

T EStG
S (79.529+5.808)−T EStG

S (79.529) (11)

= 20.422−18.274 = 2.148 . (12)

Die Abweichungen in Höhe von 116,51 (0,2%) bzw. 63,02 (0,1%) lassen sich alleine durch das im
Einkommensteuergesetz festgehaltene Rundungsverfahren erklären. Während die approximierende
Steuerbetragsfunktion in diesem Abschnitt streng monoton steigend ist, liefert der reale Tarif bei-
spielsweise für alle zu versteuernden Einkommen zwischen 79.526 und 79.531 einen Betrag von
18.274. Andererseits steigt die tarifliche Einkommensteuer direkt um 2 an, wenn das zu versteuernde
Einkommen von 85.337 auf 85.338 steigt. In Verbindung mit der recht flachen Funktion der Differenz
der Inversen führen die durch die Unstetigkeit resultierenden Ungenauigkeiten zu relativ starken Ab-
weichungen beim zu versteuernden Einkommen. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie ökonomisch
nicht ins Gewicht fallen werden.

Sind die kritischen zu versteuernden Einkommen erst einmal bestimmt, dann lässt sich aus der
Differenz zum Einkommen schließen, für wie viele der K Kinder die Freibeträge angesetzt werden.
Die folgende Funktion gibt genau diese Zahl zurück, wobei sie so konstruiert ist, dass die Ergebnisse
auch tatsächlich zwischen 0 und K liegen:

K∗(xe,K) = min

((⌊
xe− x∗{k≤3}

5.808

⌋)+

+

(⌊
xe−3 ·5.808− x∗{k>3}

5.808
I{K>3}

⌋)+

,K

)
.

Schließlich erhält man das kritische Einkommen, indem man zum kritischen zu versteuernden Ein-
kommen die Zahl der tatsächlich angesetzten Freibeträge hinzu addiert:

x∗e =

{
x∗{k≤3}+K∗ ·5.808,00 , K∗ ≤ 3;

x∗{k>3}+K∗ ·5.808,00 , K∗ > 3.
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Abschließend sollen die im Abschnitt 2.1 eingeführten Annahmen bezüglich der Appendixsteu-
ern leicht modifiziert werden. Zwar wird weiterhin angenommen, dass die Appendixsteuern lineare
Funktionen des Steuerbetrags sind, allerdings wird dieser Steuerbetrag, sofern nicht für alle Kinder
Freibeträge berücksichtigt werden, nicht auf der Grundlage der tatsächlichen Bemessungsgrundlage
ermittelt. So besagt beispielsweise der § 3 Abs. 2 SolzG, dass die Bemessungsgrundlage so anzuset-
zen ist, als ob für Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld besteht, in jedem Fall Freibeträge nach
§ 32 EStG zu berücksichtigen wären. Entsprechende Regelungen existieren in den Kirchensteuerge-
setzen der Bundesländer. In einer weiteren Annäherung an das Einkommensteuerrecht formulieren
wir nun die steuerliche Gesamtbelastung durch

T̂·(xe,K) := T·(xe−K∗ fκ)+ τ(T·(xe−K fκ)) .

Letztlich wurde diese Regelung bei den bisherigen Berechnungen schon implizit angewendet. Wäre
die Gesamtbelastung stattdessen durch

(1+ τ)T·(xe−K∗ fκ)

gegeben, dann hätte die Günstigerprüfung nicht auf der Grundlage der tariflichen Einkommensteuer
durchgeführt werden können, wie dies beispielsweise in (9) bzw. (11) praktiziert wurde. Erst die pau-
schale Ansetzung aller anspruchsberechtigten Kinder bei der Ermittlung der Appendixsteuern führt
zur Vereinfachung der Günstigerprüfung und lässt insbesondere die Bestimmung kritischer Einkom-
mensgrenzen unabhängig von – beispielsweise – der Religionszugehörigkeit zu.

4 Schlussbemerkungen

Die Ergebnisse dieser Arbeit schaffen die Grundlage für eine sehr präzise Analyse der ökonomi-
schen Auswirkungen, die durch das Einkommensteuergesetz impliziert werden. Mit der Inversen der
bedingten Steuerdifferenzfunktion wurde das perfekte Instrument zum Vergleich von Transferzah-
lungen und Steuervorteilen durch Freibeträge entwickelt. Obwohl die Funktionen für die konkreten
Veranlagungszeiträume 2005 – 2007 bestimmt wurden, lassen sich die Werte für Tarife mit gleicher
Struktur, aber veränderten Parametern neu berechnen.

Die Ergebnisse lassen sich sehr vielfältig einsetzen. Im Rahmen unseres Forschungsprojekts wer-
den sie verwendet, um die steuerliche Förderung der Beiträge zur Altersvorsorge beurteilen zu kön-
nen. Der Vergleich von direkten Transferzahlungen und Steuerermäßigungen tritt konstruktionsbe-
dingt bei Verträgen nach dem Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz, den so genannten Riester-
Verträgen, auf. Grundsätzlich werden für Einzahlungen in derartige Verträge staatliche Zulagen ge-
währt. Der Gesamtbetrag kann jedoch im Rahmen der Veranlagung bis zu bestimmten Höchstgrenzen
als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Das Finanzamt prüft dann im Rahmen der Günstiger-
prüfung, ob der Steuervorteil die Zulage übersteigt und zahlt gegebenenfalls den Differenzbetrag aus.
Die Steuerdifferenzfunktion ermittelt gerade den zum Vergleich herangezogenen Betrag, die Inverse
der Funktion ermöglicht es, bereits eine Beurteilung aufgrund des zuvor berechneten zu versteuernden
Einkommens abgeben zu können.



17

Die Steuerdifferenzfunktion kam bereits in dieser Untersuchung bei der Ermittlung der Freibe-
träge für Kinder sinnvoll zum Einsatz. Die ökonomische Analyse steuerlicher Maßnahmen wird bei
Steuerpflichtigen bzw. Ehepaaren mit Kindern stark vereinfacht, da die im Einkommensteuergesetz
kodifizierte Günstigerprüfung nicht mehr explizit durchgeführt werden muss. Der Umfang der ge-
währten Freibeträge kann allein aufgrund des Einkommens und der Zahl der Kinder bestimmt wer-
den.
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